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[1285 A]Bekanntmachung
eines Beschlusses
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der Häusliche Krankenpflege-Richtlinien:
Alternative statt kumulative Verknüpfung

von Anspruchsvoraussetzungen
Vom 19. Dezember 2006

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
19. Dezember 2006 beschlossen, die Richtlinien über die Verord-
nung von häuslicher Krankenpflege (Häusliche Krankenpflege-
Richtlinien) in der Fassung vom 16. Februar 2000 (BAnz. S. 8878),
zuletzt geändert am 15. Februar 2005 (BAnz. S. 7969), wie folgt zu
ändern.
I. In den Nummern 11, 18, 21, 26 und 31 des Verzeichnisses der

verordnungsfähigen Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege
wird jeweils in der Spalte „Bemerkung“
a) zwischen den Anspruchsvoraussetzungen „starken Ein-

schränkung der geistigen Leistungsfähigkeit“ und „Realitäts-
verlust“ das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt,

b) das Wort „so“ vor den Wörtern „starken Einschränkung der
geistigen Leistungsfähigkeit“ gestrichen und

c) nach dem Komma, das auf das Wort „Realitätsverlust“ folgt,
das Wort „so“ eingefügt.

II. Die Änderungen treten am Tag nach der Bekanntmachung im
Bundesanzeiger in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2006
Gemeinsamer Bundesausschuss
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